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Schwerpunktbereich II: 

Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 

 

Inhalt 

Der neue Schwerpunktbereich II "Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung" 
soll die wachsende Zahl von grenzüberschreitenden Zivilrechtsfällen mit Auslandsbe-
zug und deren besondere Dimension widerspiegeln. Klassisch geht es bei diesen 
Rechtsgebieten um die internationale Zuständigkeit von Gerichten (In welchem Staat 
kann ich klagen?), das anwendbare Recht (Auf welcher materiellen Grundlage wird das 
zuständige Gericht entscheiden?) und die grenzüberschreitende Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen in Zivil- und Handelssachen (Kann ein Urteil aus dem Staat 
A im Staat B vollstreckt werden?). Verständnis für internationale Fälle kann aber nur 
entwickeln, wer sich die Unterschiede der Rechtssysteme bewusst macht. Was fair und 
gerecht ist, wird rund um den Globus nämlich sehr unterschiedlich beurteilt. Auch muss 
bedacht werden, dass mit der Schiedsgerichtsbarkeit den Parteien eine Alternative zu 
den staatlichen Gerichten offensteht, die gerade bei Handelsstreitigkeiten oftmals ge-
wählt wird. 

 

Vor diesem Hintergrund wird der Stoff des Schwerpunkts in folgenden Vorlesungen 
vermittelt: Internationales Privatrecht (Vertiefung), Internationales und europäisches 
Zivilverfahrensrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Handels- und Wirtschafts-
recht sowie Internationales Familien- und Erbrecht. Abgerundet wird der Schwerpunkt 
durch die Vorlesungen Internationale Schiedsverfahren und Internationale Vertragsge-
staltung. Daneben wird es im Hinblick auf § 11 Abs. 2 S. 1 SPO eine gemeinsame 
("Null"-)Übung aller Lehrenden geben, in der die Schwerpunktbereichshausarbeiten ge-
schrieben werden können, soweit sie nicht in den gegebenenfalls angebotenen Semi-
naren geschrieben werden. Hausarbeiten werden durchweg Themenhausarbeiten sein. 

 

Weiterführende Informationen zu den Prüfungsleistungen im Schwerpunktbereich II 
finden Sie auf den Seiten des Lehrstuhls von Prof. Dr. Wolfgang Wurmnest. 
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Lehrprogramm 

Das Lehrprogramm des Schwerpunktbereichs II ist gegenwärtig wie folgt ausgestaltet: 

Pflichtveranstaltungen 

Internationales Privatrecht Wintersemester 

Internationales und Europäisches Zivilverfah-
rensrecht 

Wintersemester 

Rechtsvergleichung Wintersemester 

Internationale Schiedsverfahren Wintersemester 

 

Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht Sommersemester 

Internationales Familien- und Erbrecht Sommersemester 

Internationale Vertragsgestaltung Sommersemester 

 

Zusatzangebot 

Seminar zum Internationalen Privat- und Ver-
fahrensrecht 

Sommersemester 

Vorbereitungskurs für die SPB-Klausur Sommersemester/Wintersemester 

 

Koordination 

Prof. Dr. Wolfgang Wurmnest 

Universität Hamburg 

Fakultät für Rechtswissenschaft 

Rothenbaumchaussee 33 

20148 Hamburg 

Büro: Rechtshaus Raum A339 

Telefon: +49 40 42838-5999 

E-Mail: wolfgang.wurmnest@uni-hamburg.de 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

 

Sekretariat: Sabine Nerling 

 

Büro: Rechtshaus Raum A333 

Telefon: +49 40 42838-5995 

E-Mail: sabine.nerling@uni-hamburg.de 

 


